
 

 

 

A – Art der Zulageberechtigung 
  
Wenn Sie selbst zum förderfähigen  
Personenkreis gehören, sind Sie 
unmittelbar zulageberechtigt 
und müssen hier keine Eintragung 
vornehmen.  
Gehört Ihr Ehepartner zum mittelbar 
zulageberechtigten Personenkreis 
(keine eigenen rentenversicherungs-
pflichtigen Einkünfte), ist hier ein 
Kreuz zu setzen. 

Zuständiges Finanzamt und 
Steuernummer 

Sofern Sie (Antragsteller) zur 
Beantragung des zusätzlichen 
Sonderausgabenabzugs eine 
Steuererklärung abgeben, tragen Sie 
hier unbedingt das zuständige 
Finanzamt und  die aktuelle 
Steuernummer ein.  

Ihre Steuernummer finden Sie auf 
Ihrem letzten Steuerbescheid . 
 
Gehören Sie zum Personenkreis 
(Beamte) , müssen Sie bei Ihrer 
Besoldungsstelle eine 
Einverständniserklärung abgeben, 
dass Ihre Daten von der zuständigen 
Besoldungsstelle an die Zulagestelle 
übermittelt werden. Liegt keine 
Einverständniserklärung vor, werden 
keine Zulagen ausgezahlt.  

Identifikationsnummer 
Tragen Sie hier Ihre Identifikations-
nummer ein. Ende 2008 hat jede 
Person vom Bundeszentralamt für 
Steuern eine Steuer-ID erhalten. 
 
Sozialversicherungsnummer/ 
Zulagenummer 

Die Zulagennummer ist meist mit der 
Sozialversicherungsnummer  
identisch. Diese steht in Ihrem 
Sozialversicherungsausweis oder auf 
Ihrer Lohnabrechnung. Wenn nicht, 
einfach in der Personalabteilung 
nachfragen. Haben Sie keine 
Versicherungsnummer, und gehören 
Sie auch nicht zum rentenver-
sicherungspflichtigen Personenkreis, 
müssen Sie über den Arbeitgeber 
oder Ihre Dienststelle eine Zulagen-
nummer beantragen. Die Zulagen-
nummer wird Ihnen nach Abgabe der 
Einverständniserklärung von der ZFA 
oder Ihrer Dienststelle mitgeteilt. 

Staatsangehörigkeit 
Besitzen Sie keine deutsche 
Staatsangehörigkeit, tragen Sie bitte 
Ihre Staatsangehörigkeit ein.  

B – Bereits erfasste Daten 
 
Weichen Ihre persönlichen Daten, die 
links in der Spalte eingedruckt sind, 
von Ihren aktuellen Daten ab bzw. 
fehlen Daten von Ihnen, dann ändern 
bzw. ergänzen Sie diese Daten in den 
entsprechenden Feldern. 

Ausfüllhinweise für den Antrag auf Altersvorsor gezulage 2009  

Wichtig: 
Alle persönlichen Daten, die nicht in der linken Spalte eingedruckt sind, 
ergänzen Sie bitte. 
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Ausfüllhinweise für den Antrag auf Altersvorsorgezulage 2009  

F – Kinderzulage 
Beantragen Sie Kinderzulage, kreuzen Sie 
bitte das entsprechende Feld an und 
tragen Sie die Anzahl der beigefügten 
Kinderergänzungsbögen ein. 
Füllen Sie auch die Angaben zum 
Ehegatten in Abschnitt C sowie den 
Ergänzungsbogen Kinderzulage aus. 

G – Erklärung Dauerzulageantrag 
 
Hiermit erteilen Sie der Familienfürsorge 
eine Vollmacht zum Dauerzulage-
antragsverfahren. 
Damit entfällt für Sie das jährliche 
Ausfüllen des Antrages. Denken Sie  
daran, uns – unabhängig vom Antrags-
verfahren – Änderungen Ihrer 
Familienverhältnisse unverzüglich 
mitzuteilen. 
Wünschen Sie keinen Dauerzulageantrag, 
teilen Sie uns dieses bitte schriftlich mit. 

Nur, wenn Sie Rentenleistungen 
wegen Erwerbsminderung/ 
Erwerbsunfähigkeit oder eine 
Versorgung wegen vollständiger 
Dienstunfähigkeit erhalten haben 
 
 
 
 
Nur, wenn Sie Rentenleistungen 
wegen 
Erwerbsminderung/Erwerbsunfäh
igkeit oder eine Versorgung 
wegen vollständiger 
Dienstunfähigkeit im Ausland 
erhalten haben 
 
 
 
Nur, wenn Einkommen aus Land - 
und Forstwirtschaft 2009  

Erklärung/Unterschrift
 
Vergessen Sie Ihre Unterschrift und das Datum bitte nicht ! 
 
Nur mit Ihrer Unterschrift und dem Datum ist Ihr Zulageantrag gültig. 
Gleichzeitig bestätigen Sie mit dem Datum und Ihrer Unterschrift die 
Richtigkeit Ihrer Angaben. 



 

 

 
 

Ausfüllhinweise für den Ergänzungsbogen – Kinderzulage –  
 Abschnitt A 

Kinderdaten  
Sie müssen die Daten nur eintragen, 
wenn Sie Kinderzulage beantragen 
möchten. In diesem Fall füllen Sie 
bitte für jedes Kind, für das Sie  
(Antragsteller) Kinderzulage 
beantragen, die entsprechenden 
Felder aus, wenn in der linken Spalte 
die Daten noch nicht eingedruckt 
sind. Sie können die Kinderzulage 
beantragen, sobald Sie im 
Kalenderjahr mind. für 
1 Monat Kindergeld erhalten haben. 

Zuständige Familienkasse 
Ihre zuständige Familienkasse sowie 
die Kindergeldnummer bzw. Akten-
zeichen entnehmen Sie bitte aus 
dem Bewilligungsbescheid für das 
Kindergeld. 
 
Kindergeldnummer 
Die Kindergeldnummer ist auf den 
Kontoauszügen Ihrer Bank 
ersichtlich, auf das Kindergeld 
gezahlt wird. 
Wird das Kindergeld z. B vom 
Arbeitgeber gezahlt, tragen Sie 
diesen als Familienkasse und Ihre 
Personalnummer als 
Kindergeldnummer ein. 

Anspruchszeitraum 
Tragen Sie (Antragsteller) hier bitte  
den Kindergeldbezugszeitraum ein, in 
dem Sie oder Ihr Ehepartner 
Kindergeld im Kalenderjahr 2009 
erhalten haben. 
 

Kindergeldberechtigte r 
Beantragen Sie als Antragsteller die 
Kinderzulage, sind aber selbst nicht 
Kindergeldberechtigter, dann tragen 
Sie bitte den entsprechenden Namen 
ein. 
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diese Beschäftigung erstreckt, 
- wenn sie eine Einwilligung fristgemäß  gegenüber der zuständigen Stelle (z.B. 
Dienstherrn) abgegeben haben 

o Personen, die eine Rente wegen Erwerbsminderung, Erwerbsunfähigkeit oder eine 
Versorgung wegen vollständiger Dienstunfähigkeit erhalten 

o Grenzgänger – Personen, die in einem Nachbarland wohnen und in Deutschland arbeiten 

 

Gehören Sie diesem Personenkreis an, sind Sie mittelbar zulageberechtigt, bedeutet Sie 
können nur einen zertifizierten Altersvorsorgevertrag abschließen, wenn Ihr Ehepartner/In 
zum unmittelbar zulageberechtigten Personenkreis gehört. 

Mittelbar zulageberechtigte Personen sind u. a.:  

o Pflichtversicherte einer berufsständischen Versorgungseinrichtung 

o freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherte und 

o Selbständige ohne Vorliegen von Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung sowie 

o geringfügig Beschäftigte, für die nur der pauschale Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen 
Rentenversicherung gezahlt wird. 

o Rentner, die eine Altersvollrente erhalten 

o Sozialhilfeempfänger 

o Bezieher von Leistungen für Berbauversicherte 

 

 

Im Block D , wenn Sie über mehrere Riester-Verträge verfügen, müssen Sie das hier 
angeben, inklusive der Beiträge die Sie geleistet haben. Die staatlichen Zulagen werden auf 
maximal zwei Verträge  verteilt. Welche das sein sollen, bestimmen Sie mit Ihrem Kreuz in 
der rechten Spalte. Die Zulage wird entsprechend dem Verhältnis der auf diese Verträge 
geleisteten Eigenbeträge verteilt. Sind Sie mittelbar zulagenberechtigt , können Sie die 
Zulagen nur einem Vertrag zuordnen.  

In der vierten Spalte wird nach Ihren beitragspflichtigen Einnahmen gefragt: Sie sind die 
Grundlage zur Berechnung der Zulagen. Die vollen Zulagen erhalten Sie nur, wenn Sie einen 
bestimmten Prozentsatz Ihrer beitragspflichtigen Einnahmen  aus dem Vorjahr in die 
Riester-Rente investieren. Ab 2008 = 4 % des Vorjahreseinkommen minus staatliche 
Zulagen = jährlicher erforderlicher Mindesteigenbeitrag) . 

 



 

 

Welches Vorjahresgehalt ist für SIE  entscheidend?   

Sie sind unmittelbar zulageberechtigt? Dann entnehmen Sie die Höhe der beitragspflichtigen 
Vorjahreseinnahmen der "Meldung zur Sozialversicherung nach der DEÜV ", die Sie von 
Ihrem Arbeitgeber für das vorangegangene Kalenderjahr erhalten haben.  

Zählen Sie zu diesem Personenkreis, dann erhalten Sie ein sog. „tatsächlich“ erzieltes 
Bruttoarbeitsentgelt:   

o Menschen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) 
sozialversicherungspflichtig tätig sind  

o Kurzarbeiter, die Winterausfallgeld erhalten 

o Personen, die in einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis stehen 

o Personen, die Vorruhestands-, Kranken-, Arbeitslosen-, Unterhalts-, Übergangs-, 
Verletzten- oder Versorgungskrankengeld beziehen 

o Personen, die als Wehr- oder Zivildienstleistende versichert sind 

o Personen, die einen Pflegebedürftigen nicht erwerbsmäßig wenigstens 14 Stunden in 
der Woche in seiner häuslichen Umgebung pflegen 

Das tragen Sie bitte in der Spalte tatsächliches Entgelt/  Entgeltersatzleistung  ein, zum 
Beispiel Arbeitslosengeld oder Krankengeld.  

Wenn Sie in Altersteilzeit  arbeiten, sollten Sie das aufgrund der abgesenkten Arbeitszeit 
erzielte Arbeitsentgelt (ohne Aufstockungs- und Unterschiedbetrag) eintragen. Die Höhe der 
entsprechenden Beträge können Sie Ihren Unterlagen (Lohnsteuerkarte, Bescheinigung der 
Krankenkasse oder der Arbeitsagentur) entnehmen.  

Selbstständige: rentenversicherungspflichtige Selbstständige (zum Beispiel Handwerker) 
können die Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen der vom Rentenversicherungsträger 
erteilten Bescheinigung  entnehmen und als Grundlage zur Berechnung des Beitrags 
nutzen.  

Wichtig :  Damit Sie immer die volle Zulage erhalten, benachrichtigen Sie uns bitte 
unverzüglich, sobald eine Änderung in den Familienverhältnissen (zum Beispiel Trennung 
oder Wegfall des Kindergeldes, Änderung des Einkommen, usw…), sowie eine Änderung 
der beitragpflichtigen Einnahmen oder das Ausscheren aus dem Kreis der 
Förderberechtigten (zum Beispiel Schritt in die Selbstständigkeit) erfolgt. Wir passen für Sie 
Ihren Altersvorsorgevertrag entsprechend an.   

 


